
Unfall nach dem Aussteigen: Wer haftet?
Manchmal müssen Gerichte
nach Unfällen entscheiden, was
eigentlich ein Betrieb oder ein
Gebrauch eines Autos im Sinne
des Straßenverkehrsrechts ist.
Einfaches Beispiel: Sie fahren
mit Ihrem Auto und stoßen
beim Einparken gegen ein ande-
res. Das dürfte als „im Betrieb“
gelten.
Doch wenn eine Person aus

einem haltenden Auto bereits
komplett ausgestiegen ist, haftet
die Kfz-Versicherung nicht
mehr für den Unfall dieser Per-
son. Das zumindest war eine
Entscheidung (Az.: 7 U 132/23)
des Oberlandesgerichts (OLG)
Hamm, auf welche die Arbeits-
gemeinschaft Verkehrsrecht des
Deutschen Anwaltvereins
(DAV) hinweist.
In dem Fall ging es um einen

sechsjährigen Jungen. Dieser
stieg ausdemAuto seinerMutter
aus, dass entgegen der Fahrt-
richtung amRandder Straße an-
gehalten hatte. Er stieg auf der
rechten Autoseite aus, machte
die Tür zu und ging umdasAuto
herum. Dann lief er auf die Stra-
ße undwurde von einemetwa 20
km/h schnellem Auto erfasst
und verletzt. Dessen Fahrerin
hatte ihn nicht mehr erkennen

und bremsen können. Auch ein
warnender Ruf der Mutter
konnte den Unfall nicht verhin-
dern.
ImNachgang zahlte die Versi-

cherung des Unfallautos zu-
nächst an den verletzten Jungen.
Dann aber wollte sie die Mutter,
den Halter und den Versicherer

des parkenden Autos derMutter
in Regress nehmen und klagte.
Angeblich hätte die Mutter so-
wohl als Fahrerin als auch als El-
ternteil eine Sorgfaltspflichtver-
letzung begangen.
Das zuvor verantwortliche

Landgericht hatte dieser Klage
sogar stattgegeben - teilweise zu-

mindest. Und zwar in Bezug auf
ihre elterlichen Aufsichtspflich-
ten. Aber klar abgewiesenwurde
diese in Bezug auf ihre Rolle als
Autofahrerin. So war die Klage
gegenüber dem Halter und dem
Versicherer des Autos der Mut-
ter insgesamt ohne Erfolg. Das
wollte die Versicherung nicht

hinnehmen und ging in Beru-
fung.
Das hatte aber keinen Erfolg,

denn das OLG Hamm wies die
Berufung zurück. Vereinfacht
gesagt war das Gericht der An-
sicht: In dem Moment, wo der
Junge die Tür zugemacht hatte,
was das Aussteigen abgeschlos-
sen.
Der danach passierte Unfall

steht in keinem Zusammenhang
mit dem „Betrieb“ oder dem
„Gebrauch“ des parkenden
Autos.Deswegen ist es auch kein
Fall die Kfz-Versicherung. Denn
auch war das Halten an dieser
Stelle im Sinne der Straßenver-
kehrsordnung nicht verboten.
So hätte die Mutter keine „kriti-
sche Verkehrslage“ und den Un-
fall nicht mitverursacht.
Zwar könnte eine elterliche

Verletzung der Aufsichtspflicht
in der Tat zu einer persönlichen
Haftung der Mutter führen -
doch eine Zurechnung an den
Kfz-Versicherer sei damit ausge-
schlossen. Da kein Zusammen-
hang zwischen der Nutzung des
Autos und dem Unfall bestand,
bestand auch kein Regressan-
spruch gegen Halter oder Versi-
cherer des Autos der Mutter.
(DPA)

Blaulicht im Einsatz: Bei Unfällen im Straßenverkehr sind die rechtlichen Fragen oft komplex.
FOTO: DANIEL KARMANN/DPA-MAG

19.01.26 - 24.01.26*19.01.26 - 24.01.26*

2.05
Haferkekse„DA“
500 g Pack, 1 kg = 4,10

„Ptasie Mleczko Smietankowe“versch. Sorte,
je 340 g Pack, 1 kg = 14,39

Kenianischer
schwarzer Tee,
granuliert,
250 g Pack,
1 kg = 11,56

2.894.89

www.mixmarkt.eu

RINDERBEINSCHEIBEN
1 kg

3.99 8.994.99

*Geflügel frisch -
Herkunft, Kl.: laut Auszeichnung

4.99 4.993.99

7.99 4.69
*Alle Artikel solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Preise sind in
Euro inkl. MwSt. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Abbildungen ähnlich. Alle
Artikel ohne Deko. Diese Angebote gelten nur in dem nachfolgenden werbenden Markt:

Kostenlose Kundenhotline: 0800 - 325 325 325

Mix Markt 111, Inh. Olga Reichert
Krühgarten 79, 38228 Salzgitter

05341 - 2259420Mo - Fr:
Sa:

09:00 - 19:00
09:00 - 18:00

SCHWEINENACKEN
MIT KNOCHEN
1 kg

SCHWEINE-BAUCH
MARINIERT IN SCHEIBEN
1 kg

FRISCHE HÄHNCHEN-
UNTERKEULE
1 kg

FORELLE, frisch
1 kg

HÄHNCHENUNTER-
KEULE MARINIERT
1 kg

SCHWEINE-BAUCH
WIE GEWACHSEN
1 kg

Eingelegte
Patissonen 900ml
Gl, Abtr. 1 kg= 5,19

"MOJA SEMJA"
Gurken,milchsauer
vergoren 860 g Gl,
Abtr. 1 kg= 5,24

Instantnudelgerichtmit
Hühnerfleischgeschmack/
Rindfleischgeschmack - für
die schnelle Zubereitung
75 g Becher,
1 kg= 13,20

"HARMONY DAY"
Vodka versch.
sorten,
40% vol.
1 L Fl

Teigtaschen "Wareniki"
mit Kraut- und Pilzfüllung
500 g Btl,
1 kg=2,58

Hackfleischröllchen "CEVAPCICI"
aus Schweine- und Rindfleisch,
tiefgefroren
900 g Pack,
1 kg=7,33

Teigtaschen "Avangardnije"oder
"Pelmeni Ukrainskie"
tiefgefroren 750 g Btl, 1 kg= 3,86

Teigtaschenmit Kartoffeln
"Wareniki", tiefgefroren
450 g Pack, 1 kg= 4,43

Lebensmittelzubereitung
ausMagermilch und
Palmöl in Salzlake
1500 g Dose,
Abtr.
1 kg= 5,07

Kochsalami
"Servelat Otbornyj",
heißgeräuchert
300 g Pack,
1 kg= 9,64

Grobe Brühwurst
"Riga" nach Art
einer Kochsalami
520 g St, 1 kg=
10,68

GRILLMAKRELEN
1 kg

*frische Fischware - Herkunft, Kl.: laut Auszeichnung Fanggebiet: Gefangen im
Nordostatlantik (westlich Schottlands)

HERING nicht ausgenommen,
gesalzen,
1 kg
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2.49
4.05

0.99

11.99
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